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EINDRÜCKE
SIEDLUNG NEUHOF
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BISHERIGER 
PLANUNGSSTAND

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
DER STADT ZOSSEN
2. UND 3. ÄNDERUNG

MIT 

DARSTELLUNG DES 
GELTUNGSBEREICHS DES
BP-VORENTWURFS UND 
FLÄCHENVERTEILUNG 
ALS GRUNDLAGE FÜR DIE  
FRÜHE BETEILIGUNG 



BISHERIGER
PLANUNGSSTAND
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BP Vorentwurf
Ausweisung von Allgemeinen 
Wohngebieten und Sonder-
gebieten mit der 
Zweckbestimmung Ferienhaus- 
/Wochenendhausgebiete

Stand: 06.03.2023
In der Vermessungsgrundlage sind nicht alle 
baulichen Anlagen enthalten

Frühe Beteiligung der Öffentlich-
keit vom 17.03. bis 21.04.2024

Frühe Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und Nachbargemeinden 
mit Schreiben vom 13.03.2023



BEBAUUNGSPLAN
REDUZIERUNG DES GELTUNGS-
BEREICHS
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ES SIND 20 STELLUNGNAHMEN VON 
BEHÖRDEN. 3 STELLUNGNAHMEN DER 
NACHBARGEMEINDEN UND EINE 
STELLUNGNAHME AUS DER 
ÖFFENTLICHKEIT EINGEGANGEN

VORGEBRACHTE ANREGUNGEN 
WURDEN GEPRÜFT UND ERFORDERN 
DIE ANPASSUNG DES GELTUNGS-
BEREICHS AUF DAS NUNMEHR  
NOTWENDIGE PLANUNGSERFORDERNIS

REDUZIERUNG DES GELTUNGS-
BEREICHS UM DIE FLÄCHEN, DIE ZUM 
INNENBEREICH ZÄHLEN UND NACH
§ 34 BAUGB BEBAUT WERDEN KÖNNEN

KEINE WEITERE BAULICHE 
ENTWICKLUNG IM LSG UND IN 
UFERNÄHE ZUM
GROßEN WÜNSDORFER SEE 
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LSG  und Uferschutz



VERMESSUNG
VERMESSUNGSGRUNDLAGE  
(GEOBÜRO MICHAEL PETER – ÖBVI) 
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DARSTELLUNG DES NEUEN 
GELTUNGSBEREICHS
STAND GRUNDKARTE: 22.05.2023
                                  (ALKIS 10.02.2023)

IN DER NUNMEHR  VORLIEGENDEN 
VERMESSUNGSGRUNDLAGE SIND NICHT 
ALLE BAULICHEN ANLAGEN 
EINGEMESSEN, TEILWEISE NUR 
ÜBERNAHME AUS DEM ALKIS UND AUS 
DEM LUFTBILD

VOR SATZUNGSBESCHLUSS 
VERMESSUNGSGRUNDLAGE ERGÄNZEN
DER GELTUNGSBEREICH BETRÄGT 
NUNMEHR 43,4 ha

DIE VORHANDENEN, ANGRENZENDEN 
BEBAUUNGSPLÄNE SIND NICHT 
BESTANDTEIL DES BEBAUUNGSPLANS
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BEBAUUNGSPLAN
ÄNDERUNG DER PLANUNGSZIELE UND 
ANWENDUNG DES PLANVERFAHRENS 
NACH § 13A BAUGB
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VORAUSSETZUNG FÜR DIE 
ANWENDUNG DES BESCHLEUNIGTEN 
VERFAHRENS § 13A  ABS. 2 NR. 2 
BAUGB

< 70.000 m2 MÖGLICHE 
GRUNDFLÄCHE INSGESAMT IM SINNE 
DES § 19 ABS. 2 BAUNVO UND 

ALLGEMEINE VORPRÜFUNG DES 
EINZELFALLS STELLT KEINE 
ERFORDERLICHKEIT EINER 
UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG  
FEST

Ergebnis der allgemeinen, überschlägigen Vorprüfung zu den voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplans:

- Der überwiegende Teil der Grundstücke ist bereits bebaut, es handelt sich überwiegend um 
Wochenendhäuser und in Teilbereichen um Wohnhäuser

- Anwendung des Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung ist an 
Bedingungen geknüpft.

- Gebiete mit Vorbelastungen, Gemengelagen und sensiblen Umfeldnutzungen
- überschlägigen Vorprüfung zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes:
 *Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ist dahingehend zu relativieren, da es sich um bereits 

stark anthropogen überformte Flächen handelt – Vorteil gegenüber der Inanspruchnahme von - 
Außenbereichsflächen.

 * Begrenzung der Versiegelung durch Begrenzung der Grundflächenzahl
 * Verlust von Waldbäumen wird deutlich reduziert, Festsetzung von Waldflächen und
 Mindestbaumpflanzungen auf den Grundstücken.
- Eingriffe in die Schutzgüter Mensch, Wasser, Klima / Luft und Landschaftsbild sind nicht erheblich.
- Die nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB genannten Schutzgüter sind von der Planung nicht betroffen.

Fazit
Die Aufstellung des Bebauungsplans „Siedlung Neuhof“ wird im Ergebnis der 
Vorprüfung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben. Die 
Planung ist weder in Bezug auf die Risiken für die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit noch bezüglich ihres Umfanges und ihrer räumlichen Ausdehnung von 
besonderer Bedeutung. 
Aufgrund des Umfangs und der räumlichen Begrenztheit der zu erwartenden 
Auswirkungen ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht erforderlich. Der Bebauungsplan kann im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt werden.
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BEBAUUNGSPLAN
ÄNDERUNG DER PLANUNGSZIELE UND 
ANWENDUNG DES PLANVERFAHRENS 
NACH § 13A BAUGB
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VORAUSSETZUNG FÜR DIE 
ANWENDUNG DES BESCHLEUNIGTEN 
VERFAHRENS § 13A  ABS. 2 NR. 2 
BAUGB SIND GEGEBEN:

MÖGLICHE GRUNDFLÄCHE GEMÄß 
DEN FESTSETZUNGEN DER GRZ DES 
BEBAUUNGSPLANS BETRÄGT 
INSGESAMT  69.450 qm UND

EINE UVP-PFLICHT BESTEHT NICHT

ENTWURF WURDE ENTSPRECHEND 
DEN ANREGUNGEN AUS DER FRÜHEN 
BETEILIGUNG UND DER ABWÄGUNG 
PRIVATER UND ÖFFENTLICHER 
BELANGE ÜBERARBEITET

In Auswertung der Anregungen aus der frühen Beteiligung wurden folgende 
Planungsziele neu formuliert und der Entwurf des Bebauungsplans entsprechend 
geändert:

- Reduzierung des Geltungsbereichs entsprechend des Planungserfordernisses und 
Umweltanforderungen.

- geschützte und bisher unbebaute Waldflächen gemäß der Biotopkartierung werden zur 
Sicherung des Waldcharakters erhalten und festsetzt.

- Wohnbauflächen wurden gegenüber dem Vorentwurf aufgrund der begrenzten Infrastruktur 
reduziert.

- Keine Ausweisung als Ferienhausgebiete, um Konflikte mit Wohnnutzung durch ständigen 
Nutzerwechsel, höheres Verkehrsaufkommen, Lärm und fehlende Infrastruktur zu vermeiden.

- Ausweisung von Wochenendhausgebieten auf den Flächen, die durch die Bungalowbebauung 
dominiert werden. Einzelne vorhandene, rechtmäßig errichtete Wohngebäude besitzen 
Bestandsschutz

- Um den sparsamen Umgang mit Grund und Boden und den Erhalt der Waldbäume auf den 
Baugrundstücken zu sichern, wurden die Grundflächenzahl begrenzt.

- Festlegung von Mindestgrundstücksgrößen und Anzahl der zulässigen Wohnungen je 
Wohngebäude, um eine übermäßige bauliche Verdichtung zu verhindern.

- Keine Baugebiete im LSG und Reduzierung der überbaubaren Flächen im ufernahen Bereich zur 
Sicherung des Uferschutzes.

- Aufnahme von Textfestsetzungen, Nachrichtlichen Übernahmen und Hinweisen.

Nicht berücksichtigt: Forderung einer privaten Verwaltungsgesellschaft die derzeitige Ausweisung 
von 3 Flurstücken (zwei unbebaut) des Sondergebiets (nördlich des Märkischen Wegs in ein 
Wohngebiet zu ändern. Diese Forderung steht im Widerspruch zu den bisherigen und geänderten 
Planungszielen und zur Forderung der Forstbehörde, Waldflächen mit Waldfunktionen zu erhalten, 
da diese nicht kompensierbar sind.
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GRÜNORDNERISCHES 
FACHGUTACHTEN 
BIOTOPKARTIERUNG
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DARSTELLUNG DER REALNUTZUNG 
UND ÜBERPRÜFUNG DER 
WALDFLÄCHEN IM VERGLEICH ZUR 
DARSTELLUNG IM GEOPORTAL DER 
LANDESFORSTBEHÖRDE

DIE WALDFLÄCHEN WERDEN VON DER 
FORSTBEHÖRDE IN DER 
STELLUNGNAHME AUFGRUND DEREN 
WALDFUNKTION ALS NICHT 
KOMPENSIERBAR EINGESCHÄTZT.

„KLEINE WALDFLÄCHE IM WALDARMEN 
GEBIET" UND „ERHOLUNGSWALD" 
GELTEN ALS NICHT KOMPENSIERBAR.“ 

DESHALB ZIEL: ERHALT DER 
UNBEBAUTEN WALDFLÄCHEN ZUR 
SICHERUNG DES WALDCHARAKTERS 
UND DER WALDFUNKTIONEN
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EINSCHL. EINSCHÄTZUNG ZUM 
VORKOMMEN GESCHÜTZTER 
TIERARTEN (POTENZIALANALYSE)
SOWIE FACHGUTACHTEN ZU 
FLEDERMAUS- U. FAUNISTISCHEN 
UNTERSUCHUNGEN 

BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN BEZOGEN AUF 
DIE EINZELNEN SCHUTZGÜTER

KONFLIKTANALYSE UND PROGNOSE 
ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDES BEI DURCHFÜHRUNG DER
PLANUNG

GEPLANTE MAßNAHMEN ZUR 
VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND 
ZUM AUSGLEICH DER NACHTEILIGEN 
AUSWIRKUNGEN

VERMEIDUNG UND VERMINDERUNG 
VON EINGRIFFEN DURCH  
GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
UND HINWEISE
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GRÜNORDNERISCHES FACH-
GUTACHTEN
Schirmer-Partner Landschafts-
architekten, Berlin

Bodenschutz
Eingriff in das Schutzgut Boden 
durch zusätzliche Versiegelung

Ausgleich nicht erforderlich nach
§ 13a BauGB – Eingriffe gelten als 
vor der Planung zulässig

Minderung des Eingriffs durch 
Grünordnerische Festsetzungen im 
Bebauungsplan

Artenschutz
Betroffen sind insbesondere 
verschieden Brutvogel– und Fleder-
mausarten
(detaillierte Bestandserfassung)

Vermeidungs- und 
Ausgleichmaßnahmen durch 
Grünordnerische Festsetzungen und 
Hinweise im Bebauungsplan



BEBAUUNGSPLAN 
ENTWURF
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STAND: 2. MAI 2024
ÜBERARBEITUNG DER 
PLANZEICHNUNG ENTSPRECHEND DEN 
ANREGUNGEN AUS DER FRÜHEN 
BETEILIGUNG UND DEN GEÄNDERTEN 
PLANUNGSZIELEN

DIE FESTSETZUNGEN DER ART DER 
BAULICHEN NUTZUNG SOWIE DES 
WALDES ENTSPRECHEN TEILWEISE 
NICHT DEN DARSTELLUNGEN IM FNP, 
3. ÄNDERUNG.

DIE ANPASSUNG DES FNP ERFOLGT 
GEM. § 13A BAUGB IM WEGE DER 
BERICHTIGUNG NACH ABSCHLUSS DES 
BEBAUUNGSPLANS, EIN GESONDERTES 
VERFAHREN IST NICHT NOTWENDIG
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PLANZEICHENERKLÄRUNG
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STAND: 2. MAI 2024
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FESTSETZUNGEN
STAND: 2. MAI 2024
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art und Maß der baulichen Nutzung
1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Anlagen für sportliche Zwecke nur 

ausnahmsweise zulässig.
1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die Ausnahmen Gartenbaubetriebe 

und Tankstellen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO nicht Bestandteil des 
Bebauungsplans.

1.3 Im Sondergebiet (SO) "Wochenendhausgebiet" sind Wochenendhäuser 
zulässig. Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften zur Versorgung des 
Gebiets können ausnahmsweise zugelassen werden.

1.4 Die zulässige Grundfläche im Allgemeinen Wohngebiet (WA) darf durch die 
Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO aufgeführten Anlagen bis zu 
einer GRZ von 0,3 überschritten werden.

1.5 Die zulässige Grundfläche im Sondergebiet (SO) "Wochenendhausgebiet" 
darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO aufgeführten 
Anlagen nicht überschritten werden.
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FESTSETZUNGEN
STAND: 2. MAI 2024
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

3. Mindestmaße für die Größe der Baugrundstücke
3.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) beträgt die Mindestgröße für 

Baugrundstücke 700 m².
3.2 Im Sondergebiet (SO) „Wochenendhausgebiet“ beträgt die 

Mindestgröße für Baugrundstücke 500 m².
3.3 Die Regelungen zu den Mindestgrößen von Baugrundstücken 

gelten nicht für Grundstücke, die bereits vor dem 20.12.2021 
(Inkrafttreten der Veränderungssperre) eine geringere 
Grundstücksfläche als die in den Textlichen Festsetzungen Nr. 3.1 
und Nr. 3.2 angegebenen, aufwiesen. 

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen je 
Wohngebäude

 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind höchstens zwei Wohnungen 
je Wohngebäude zulässig.
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2. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen
2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und im Sondergebiet (SO) 

"Wochenendhausgebiet" darf die maximal zulässige 
Gebäudelänge von 15 m nicht überschritten werden.

2.2 Auf den Teilflächen der Allgemeinen Wohngebiete (WA) und 
der Sondergebiete (SO) "Wochenendhausgebiet", die sich 
jeweils zwischen der Verkehrsfläche und der straßenseitigen 
Baugrenze erstrecken, sind Garagen und Carports sowie 

 sonstige bauliche Nebenanlagen unzulässig.



FESTSETZUNGEN
STAND: 2. MAI 2024
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

6. Grünordnerische Festsetzungen
6.1 In den Baugebieten ist pro 150 m² angefangener Grundstücksfläche 

mindestens ein hochstämmiger, gebietstypischer, standortgerechter, 
großkroniger Baum gemäß Pflanzliste mit einem Stammumfang 
von mindestens 14 - 16 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen. 
Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind 
vorhandene, standortgerechte, heimische Bäume einzurechnen, 
sofern sie den festgesetzten Mindestqualitäten entsprechen.

6.2 In den Baugebieten ist die Befestigung von nichtüberdachten 
Terrassen und Stellplätzen, Zufahrten und Wegen nur in wasser- und 
luftdurchlässigem Aufbau (z.B. wassergebundene Decke, Pflaster mit 
mindestens 25 % Fugenanteil, Rasensteine oder Schotterrasen) 
herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich 
mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, 
Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.
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5. Öffentliche Verkehrsflächen
5.1 Die versiegelte Fahrbahn der Straßenverkehrsflächen und 

der Verkehrsflächen  besonderer Zweckbestimmung 
"Verkehrsberuhigter Bereich" darf eine Breite von 5,0 m nicht 
überschreiten. 

5.2 Die weitere Einteilung der Straßenverkehrsflächen sowie der 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ist nicht 
Gegenstand der Festsetzungen.



NACHRICHTLICHE 
ÜBERNAHMEN/HINWIESE 
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NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME GEMÄß 
DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN:

TRINKWASSERSCHUTZZONE
(INNERHALB DES PLANGEBIETS)

BODENDENKMALE GEMÄß 
DENKMALLISTE DES LANDES 
BRANDENBURG 
(IM BEREICH DES PLANGEBIETS)

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE (LSG) 
„BARUTHER URSTROMTAL UND 
LUCKENWALDER HEIDE“

ANGRENZENDE – BELANGE SIND ZU 
BERÜCKSICHTIGEN

HINWEISE: 
PFLANZLISTE, ARTENSCHUTZ, 
ARCHÄOLOGISCHE BODENFUNDE, 
KRIEGSSTÄTTEN, KAMPFMITTEL, 
SCHUTZ UNTERIRDISCHER LEITUNGEN
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FLÄCHENVERTEILUNG
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STAND: 2. MAI 2024
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REDUZIERUNG DER WOHNGEBIETSFLÄCHEN ZU GUNSTEN DER  
WOCHENENDHAUSNUTZUNG
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STAND: 2. MAI 2024

Im Plangebiet sind nunmehr ca. 450  Flurstücke vollständig und 13 Flurstücke teilweise enthalten. 
Die Anzahl der Grundstücke ist geringer, da zum Teil mehrere Flurstücke ein Grundstück bilden.

Allgemeine  Wohngebiete
In den festgesetzten Wohngebieten gibt es derzeit ca. 45 Wohngebäude. 
Innerhalb der festgesetzten Wohngebiete können zusätzlich ca. 55 neue Wohngrundstücke neu bebaut bzw. bei Eignung 
vorhandene Bebauung umgenutzt werden. Es sind jeweils ein- bis zwei Wohneinheiten je Wohngebäude möglich.

Wochenendhausgebiete 
Im Plangebiet gibt es ca.175 Grundstücke, die eine Erholungsnutzung aufweisen und mit einem bzw. mehreren Bungalows 
bebaut sind. Innerhalb der Wochenendhausgebiete gibt es 22 Wohngrundstücke, die Bestandsschutz genießen.
Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Wochenendhäuser nur im geringen Maß erhöhen wird, da nur 
einzelne Grundstücke innerhalb der Sondergebiete derzeit unbebaut sind. Allerdings kann mit Ersatzbauten gerechnet 
werden, da der Zustand der vorhandenen Bungalows nicht mehr den modernen Anforderungen genügt. 
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PLANUNGSKOSTEN UND MÖGLICHE UMLAGE DER 
ERSCHLIEßUNGSKOSTEN
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STAND: 2. MAI 2024
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Planungskosten für Vermessungsgrundlage, Bebauungsplan, Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls, und 
Fachgutachten Artenschutz und Grünordnung insgesamt 191.650,56 €
Aufgrund des geänderten Verfahrens sowie der Erneuerung der Vermessungsgrundlage kann es noch zu 
Änderungen kommen.

Die Kosten für die Erschließung sind stark abhängig von der Art und Umfang der geplanten Anlagen und können 
erst im Rahmen der Erschließungsplanung ermittelt werden. Die Fahrbahnbreiten wurden durch die Festsetzung 
auf maximal 5 m begrenzt. Es wird davon ausgegangen, dass der Ausbau der Straßen und Wege innerhalb der 
öffentlichen Straßengrundstücke erfolgen wird und keine zusätzlichen Grundstücke erworben werden müssen. 
Die Kosten für die Erschließung können gemäß § 129 BauGB in Verbindung mit der zum Zeitpunkt der Umsetzung 
der Erschließungsmaßnahme gültigen Erschließungsbeitragssatzung umgelegt werden.
Folgekosten für soziale Infrastruktur werden nicht erwartet, da durch den Bebauungsplan nur eine geringe 
Erhöhung der Wohnungsanzahl und damit der Bewohnerzahl zu rechnen ist.



WEITERES VERFAHREN
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Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls und Erarbeitung 
Fachgutachten zum Artenschutz und zur Grünordnung  - 
Überarbeitung des Entwurfs und Änderung des Verfahrens 

Beratung Ausschuss Bau, Bauleitplanung und 
Wirtschaftsförderung

Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 2 und der TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB in der 
Stadtverordnetenversammlung 

Beteiligung der Öffentlichkeit und TÖB nach § 3 Abs. 2 und § 
4 Abs. 2 BauGB, Auswertung der Anregungen aus der 
erneuten Beteiligung, Ergänzung der Unterlagen und  
Beratung der Abwägung- und Satzungsunterlagen im BBW

Abwägungs- und Satzungsbeschluss in der  
Stadtverordnetenversammlung

B-Plan „Siedlung Neuhof“, formelle TöB – 13.05.2024


	Bebauungsplan�„Siedlung Neuhof“��Förmliche Beteiligung
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Bisheriger Planungsstand
	Bebauungsplan�Reduzierung des Geltungs-bereichs
	vermessung  �Vermessungsgrundlage  (GEOBÜRO Michael Peter – ÖbVI) 
	Bebauungsplan�Änderung der Planungsziele und Anwendung des Planverfahrens nach § 13a BauGB
	Bebauungsplan�Änderung der Planungsziele und Anwendung des Planverfahrens nach § 13a BauGB
	������Grünordnerisches Fachgutachten Biotopkartierung�
	�������
	�����Bebauungsplan entwurf�
	planzeichenerklärung
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Nachrichtliche Übernahmen/Hinwiese 
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Weiteres Verfahren

